
Preise temporärer Stromanschluss 2023 
(exkl. MwSt.)

Energie, Netz u. Abgaben Erläuterungen und Bestimmungen

Haben Sie Fragen? 
Wir sind gerne für Sie da: 
info@energiewettingen.ch 
056 437 20 90

Konzessionsabgaben 
Von der Gemeinde erhobene Abgaben zur 
Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens 
durch elektrische Leitungen.

Systemdienstleistungen (SDL)  
Die für den sicheren Betrieb der Netze 
notwendigen Hilfsdienste der  nationalen 
Netzgesellschaft swissgrid.

Netzzuschlag 
Gesetzliche Abgabe für erneuerbare Ener-
gien (KEV) sowie ökologische Sanierung der 
Wasserkraft.

Förderabgabe Energie 
Abgabe für das Energieförderprogramm der 
Gemeinde Wettingen: 0,25 Rp./kWh bis und 
mit 50‘000 kWh je Abnahmestelle und Jahr 
und  0,15 Rp./kWh für jede darüber hinaus 
gehende kWh Strom.

Stromprodukt
Die Stromlieferung erfolgt mit dem Produkt 
wasserstrom (100 Prozent Wasserstrom aus 
der Schweiz).

Rechnungsstellung
Die Stromlieferung wird monatlich abgerechnet.

Preise und Gültigkeit
Die Preise gelten ab 1. Januar 2023 und 
ersetzen alle bisher gültigen Preise. Preisan-
passungen aufgrund von gesetzlichen Än-
derungen, Entscheiden der eidgenössischen 
Elektrizitätskommission ElCom, Änderungen 
von Steuern und Abgaben oder Änderungen 
bei den vorgelagerten Netzkosten bleiben 
vorbehalten.

Rechtsverhältnis  
Das Rechtsverhältnis zwischen Kunde und 
Energie Wettingen beruht auf dem vorlie-
genden Preisblatt und den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) für Netz-
anschluss, Netznutzung, Lieferung und 
Rücklieferung elektrischer Energie.

Energie Wettingen AG                Fohrhölzlistrasse 11                 5430 Wettingen                 056 437 20 90                 energiewettingen.ch

Temporary 
(für temporäre Anschlüsse 
von Baustellen, Feste etc.)

mit Anschluss  am  
Niederspannungsnetz

Energie
Einheitstarif (Rp./kWh) 20,00

Netz
Grundpreis (CHF/Monat) 75.00

Einheitstarif (Rp./kWh) 20,00

Abgaben
Konzession Wettingen 
(Rp./kWh)

0,85

Systemdienstleistungen 
(Rp./kWh)

0,46

Netzzuschlag  
(Rp./kWh)

2,30

Förderabgabe Energie 
(Rp./kWh)

0,25 / 0,15 


